Berufsverbot?
In der Schweiz ist die Gewerbefreiheit ein durch die Verfassung garantiertes Grundrecht. Unter dem Titel Wirtschaftsfreiheit werden die freie Wahl des Berufes und der Zugang zu einer privatwirtschaftlich frei auszuübenden Erwerbstätigkeit ausdrücklich erwähnt. Die Gewerbefreiheit wird immer dann eingeschränkt, wenn zum Schutze der Bevölkerung gewisse Berufstätigkeiten von einer testierten Ausbildung abhängig gemacht werden müssen. Als Beispiele seien hier erwähnt: Betriebe die im Elektro-Installationsgewerbe tätig sind und die über eine Konzession verfügen müssen, Medizinalberufe, etc. Die entsprechenden Vorschriften existieren schon lange, und wer eine solche Tätigkeit ausüben will, kennt diese und wird sich mit einer entsprechenden Ausbildung darauf vorbereiten. Nun gibt es aber auch Berufe, deren Ausübung neu oder verschärft reglementiert wird. So geschehen mit dem Bundesgesetz über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (RAG) von Ende 2005. Bis dahin mussten die Revisoren nur bei bestimmten anspruchsvollen Revisionsarbeiten (z.B. bei kotierten Aktiengesellschaften), besonderen fachlichen Voraussetzungen in Form von bestimmten Ausbildungsabschlüssen genügen. Für die übrigen Revisionsstellen verlangte das Gesetz nur die Befähigung, die Aufgaben bei den zu prüfenden Gesellschaften erfüllen zu können. Worin diese Befähigung konkret zu bestehen hatte, darüber sprach sich das Gesetz nicht näher aus. 

Nun gibt oder gab es im Treuhandgewerbe eine nicht unbedeutende Zahl von Inhaberinnen und Inhabern mit "nur" einem Abschluss einer Höheren Fachschule für Wirtschaft (HFW) oder der Vorgängerinstitution HKG, aber mit einer langjährigen und erfolgreichen Fachpraxis. Die erwähnte verschärfte Reglementierung für Revisionsdienstleistungen besteht nun darin, dass das RAG neu und abschliessend bestimmte Ausbildungen verlangt. Und - Sie ahnen es schon - die HFW/HKG Abschlüsse suchen Sie in Art. 4 des RAG
 vergebens. Sie finden dort nur die Fachausweise "Buchhaltung" und "Treuhand", die ihr Metier weiterhin ausüben dürfen, sofern sie über eine zwölfjährige Fachpraxis verfügen. Warum also wurden die Kolleginnen und Kollegen mit einem HFW/HKG und einer langjährigen Fachpraxis im Revisionswesen nicht erwähnt? Sicher nicht weil diese als Revisorinnen und Revisoren weniger gut sind, sondern schlicht und einfach darum, weil sich für sie niemand zu Wort meldete, da in den Jahren 2003/04 noch kein Verband bestand, der sich bildungspolitisch für sie in die Bresche schlagen konnte. Die Verbände der Buchhalter und Treuhänder waren an den Vorarbeiten zum Gesetzesentwurf beteiligt und haben sich aus verständlichen Gründen nur für ihre Mitglieder eingesetzt. Für mich ein weiteres Schulbeispiel dafür, wie wichtig es ist, einem Verband anzugehören, der vorausschauend, kompetent und mit politischem Gewicht, die Interessen seiner Mitglieder wahrt. 
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